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§ 457 ASVG Fuhrung der
Versicherungsunterlagen.

ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

1. (1)Die Trager der Krankenversicherung haben, soweit nichts anderes vorgesehen ist, fur jeden Versicherten, fur
den sie Beitrage zu einer Pensionsversicherung einheben, die Versicherungsunterlagen, die zur Feststellung der
Leistungen einer Pensionsversicherung erforderlich sind, flr Zeitraume bis zum 31. Dezember 1971 genau
aufzuzeichnen, diese Aufzeichnungen durch eine im Verordnungsweg zu bestimmende Frist aufzubewahren und
auf Verlangen dem Dachverband sowie dem zustandigen Trager der Pensionsversicherung bekanntzugeben.

2. (2)Die Aufzeichnungen der Trager der Krankenversicherung haben alle aus der GeschaftsfUhrung des Tragers der
Krankenversicherung ermittelbaren Tatsachen zu enthalten, die zur Feststellung eines Leistungsanspruches aus
der Pensionsversicherung notwendig sind.

3. (3)Soweit die Beitrage zur Pensionsversicherung der Arbeiter und Angestellten unmittelbar an den Trager der
Pensionsversicherung zu entrichten sind, hat dieser die Aufzeichnungen nach den Abs. 1 und 2 selbst zu fihren
und auf Verlangen dem Dachverband bekanntzugeben.

In Kraft seit 01.01.2020 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 457 ASVG Führung der Versicherungsunterlagen.
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


